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Norm

AngG §27 Z4 E4d

Rechtssatz

Wenn der Dienstgeber zu erkennen gibt, daß er auf eine genau Einhaltung der Arbeitszeit keinen wesentlichen Wert

legt, sondern ihm, der Natur des Aufgabengebietes des Dienstnehmers entsprechend, der Erfolg der Arbeitsleistung

wichtiger ist, kann dem Dienstnehmer, der vorher nicht gewarnt oder von einer Änderung der Sachlage unterrichtet

wurde und die Arbeitszeiten nur innerhalb des erkennbar geduldeten Rahmens vernachlässigte, nicht der Vorwurf

einer so schweren Dienstverletzung gemacht werden, daß eine fristlose Entlassung nach § 27 Z 4 AngG gerechtfertigt

wäre.
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Beisatz: Hier: § 82 lit f GewO 1859; Überziehung der Frühstückspause um 30 Minuten. (T1) Veröff: RdW 1986,249
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Entscheidungstext OGH 21.10.1987 9 ObA 104/87

Schlagworte
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